
Landratsamt Wartburgkreis  Präsident und Landrat Reinhard Krebs o.V.i.A. 

Erzberger Allee 14  36433 Bad Salzungen 

Telefon: 03695/61 51 00  Telefax: 03695/61 51 99 
 

Regionale Planungsgemeinschaft Südwestthüringen  Regionale Planungsstelle  Karl-Liebknecht-Straße 4  98527 Suhl 

Telefon: 0361/57331-5301  Telefax: 0361/57331-5302 

E-Mail: regionalplanung-sued@tlvwa.thueringen.de  Internet: https://regionalplanung.thueringen.de 
 

Informationen zum Umgang mit Ihren Daten innerhalb der Regionalplanung Thüringens finden Sie im Internet unter:                                                           
https://regionalplanung.thueringen.de/datenschutz/  Auf Wunsch übersenden wir Ihnen eine Papierfassung. 

 
Regionale Planungsstelle Südwestthüringen  

Karl-Liebknecht-Straße 4  98527 Suhl  

 
 
 
Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom Unser Zeichen (Bitte bei Antwortschreiben angeben)                           Bad Salzungen 
P – 6162 / 25.07.2022                       07.09.2022                       
                              
Stellungnahme der Regionalen Planungsgemeinschaft (RPG) Südwestthüringen im Be-
teiligungsverfahren zur Änderung des Regionalplans Oberfranken-West im Teilkapitel 
B V 2.5.2 „Windenergie“ bezüglich der Neuausweisung des Vorranggebietes für Wind-
kraftanlagen 502 „Mährenhausen-Ost“  
 
Der Regionale Planungsverband Oberfranken-West beteiligt mit Schreiben vom 25.07.2022 
die RPG Südwestthüringen im Änderungsverfahren des Regionalplans Oberfranken-West, 
Teilkapitel  B V 2.5.2 „Windenergie“ bezüglich der Neuausweisung des Vorranggebietes für 
Windkraftanlagen 502 „Mährenhausen-Ost“. Bis zum 16.09.2022 besteht die Möglichkeit der 
Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme. 
 
Das geplante Vorranggebiet liegt zwischen Bad Rodach/OT Mährenhausen und Meeder/OT 
Neida im Callenberger Forst und nimmt eine Fläche von ca. 124 ha ein. Es ist beabsichtigt, 
auf diesem Areal zwei bis drei Windkraftanlagen mit einer Leistung von je 6 MW und einer 
Gesamthöhe von 250 m zu errichten (siehe Unterlagen: Änderungsbegründung - 2. Anlass der 
Regionalplanänderung).  
 
Hinsichtlich der regionalplanerischen/raumordnerischen Bewertung des Vorranggebietes für 
Windkraftanlagen 502 „Mährenhausen-Ost“ sind insbesondere folgende Aspekte relevant: 

- Das in Thüringen entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze rechtsverbindlich aus-
gewiesene Nationale Naturmonument „Grünes Band Thüringen“, welches im Regionalplan 
Südwestthüringen bezogen auf die konkrete örtliche Situation als Vorranggebiet Frei-
raumsicherung bzw. als Vorbehaltsgebiet Freiraumsicherung bestimmt ist. 

- Der Kurort Bad Colberg (als OT der Stadt Heldburg) mit seiner am Sülzfelder Berg gele-
genen Kurklinik ca. 2,9 km südwestlich des geplanten Vorranggebietes „Mährenhausen-
Ost“. 

- Der Umgebungsschutz des Kulturerbestandortes Veste Heldburg und seiner historischen 
Sichtachse zur Veste Coburg.  
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Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen nimmt die RPG Südwestthüringen wie folgt Stel-
lung: 
 
Der geplanten Ausweisung des Vorranggebietes für Windkraftanlagen 502 „Mähren-
hausen-Ost“ stehen in der vorliegenden Fassung keine Erfordernisse der Raumord-
nung des Regionalplans Südwestthüringen (2011/2012) entgegen.  
 
 
Begründung: 
 
Mit einer Entfernung von 1,5 - 2,5 km ist das Nationale Naturmonument „Grünes Band Thürin-
gen“ (G 4-3) wie auch das bezeichnete Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiet Freiraumsicherung    
(Z 4-1, FS-102 bzw. G 4-7) vom geplanten Vorranggebiet 502 „Mährenhausen-Ost“ nicht be-
troffen.  

Prädikatisierte Orte nach Thüringer Kurortegesetz werden im gültigen Regionalplan Südwest-
thüringen (2011/2012) als Restriktionskriterium bei der Ausweisung von Vorranggebieten 
Windenergie benannt (Begründung Z 3-6). Dazu ist ein Prüfbereich von 750 m bestimmt. 
Mit der Änderung des Regionalplans Südwestthüringen (Entwurf Stand 11/2018) wird in der 
Kriterienliste zur Ausweisung der Vorranggebiete Windenergie der Prüfbereich auf bis zu 
2.000 m zu Kurorten ausgeweitet (Anlage 2 zur Begründung Z 3-4, Nr. 1.26). Diese Entfernung 
wird durch das geplante Vorranggebiet 502 „Mährenhausen-Ost“ nicht unterschritten.  

Dagegen wird die Errichtung von 250 m hohen Windkraftanlagen im geplanten Vorranggebiet 
mit einer gewissen Störung der südlich im Abstand von 1,3 - 3 km verlaufenden historischen 
Sichtachse Veste Heldburg – Veste Coburg verbunden sein. Auf Grund der Entfernung des 
Vorranggebietes 502 „Mährenhausen-Ost“ von ca. 7,8 km zur Veste Heldburg kann eine op-
tisch bedrängende Wirkung auf die im Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 als Kul-
turerbestandort von internationaler, nationaler und thüringenweiter Bedeutung mit sehr weit-
reichender Raumwirkung festgelegte Höhenburg und deren historische Sichtachse zur Veste 
Coburg jedoch nicht in Ansatz gebracht werden. 
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